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Vermessungs-
ingenieur 

(Geometer)
a) topographische Operationen der Vermessung, 
sekundäre Triangulation auf geraden Seiten und 
Polygonierung, Bestimmung und Überprüfung von 
Grenzen; Katasteroperationen und damit 
verbundene Schätzungen (Art. 16, Königlicher 
Erlass Nr. 274/1929)

b) Rückverfolgung von Betriebs- und 
Konsortialstraßen und, wenn von geringer 
Bedeutung, auch von gewöhnlichen Straßen und 
Be- und Entwässerungskanälen (Art. 16, 
Königlicher Erlass Nr. 274/1929)

c) Messung und Aufteilung der ländlichen Mittel 
(Art. 16, Königlicher Erlass Nr. 274/1929)
d) Vermessung und Aufteilung von städtischen 
Gebieten und bescheidenen Zivilbauten (Artikel 
16, Königlicher Erlass Nr. 274/1929)
(e) Schätzung von Land und bäuerlichem Land, 
einschließlich für die Zwecke von Landdarlehen 
und Enteignung, Schätzung der Schäden, die 
durch Hagel oder Feuer an bäuerlichem Land 
verursacht werden, und Schätzung der 
landwirtschaftlichen Schäden an Kraut-, Holz-, 
Obst-, Blatt- und Waldkulturen. Eine Ausnahme 
bilden Fälle von erheblicher wirtschaftlicher 
Bedeutung und solche, die aufgrund der 
Komplexität der Beurteilungselemente die 
besonderen wissenschaftlichen und technischen 
Kenntnisse der Ärzte in den Agrarwissenschaften 
erfordern (Art. 16, R.D. n. 274/1929).

f) Schätzung, auch für die Zwecke von 
Bodenkrediten und Enteignungen, von städtischen 
Gebieten und bescheidenen Zivilgebäuden; 
Schätzung der durch Feuer verursachten Schäden 
(Artikel 16, Königlicher Erlass Nr. 274/1929)

(g) Schätzung der toten Bestände, Lieferung und 
Rücklieferung ländlicher Vermögenswerte und der 
damit verbundenen Salden und Liquidationen; 
Schätzung für die Einrichtung und Beseitigung 
ländlicher Dienstbarkeiten; Schätzung des 
Bewässerungswassers in den Berichten über die 
bedienten landwirtschaftlichen Fonds. Eine 
Ausnahme bilden Fälle von erheblicher 
wirtschaftlicher Bedeutung und solche, die 
aufgrund der Komplexität der Bewertungselemente 
die besonderen wissenschaftlichen und 
technischen Kenntnisse von Doktoren der 
Agrarwissenschaften erfordern;
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h) rein buchhalterische und administrative 
Funktionen in kleinen und mittleren 
landwirtschaftlichen Betrieben (Artikel 16 des 
Königlichen Erlasses Nr. 274/1929)

(i) Betreuung kleiner und mittlerer 
landwirtschaftlicher Betriebe, da diese eine Dauer 
von nicht mehr als einem Jahr und eine echte 
technische Verwaltung erfordern; Unterstützung 
bei landwirtschaftlichen Verträgen (Art. 16, R.D. n. 
274/1929)

l) den Entwurf, die Verwaltung, die Beaufsichtigung 
und die Liquidation von ländlichen Gebäuden und 
Gebäuden für die Nutzung durch die 
landwirtschaftliche Industrie von begrenzter 
Bedeutung von gewöhnlicher Struktur, 
einschließlich kleiner Nebengebäude aus 
Stahlbeton, die keine besonderen 
Berechnungsoperationen erfordern und für deren 
Nutzung in keinem Fall eine Gefahr für die 
Sicherheit von Personen darstellen können; sowie 
kleine Arbeiten im Zusammenhang mit 
landwirtschaftlichen Betrieben, wie z.B. Straßen 
ohne größere Kunstwerke, Bewässerungs- und 
Rekultivierungsarbeiten, Wasserversorgung für 
dieselben Betriebe und Verteilung der Ausgaben 
für damit zusammenhängende Arbeiten des 
Konsortiums, jedoch unter Ausschluss der 
Erstellung von allgemeinen Plänen für die 
hydraulische und landwirtschaftliche Rekultivierung 
und des damit zusammenhängenden 
Managements (Art. 16, Königlicher Erlass Nr. 
274/1929)

m) Entwurf, Leitung und Überwachung von 
bescheidenen zivilen Bauten (Art. 16, R.D. Nr. 
274/1929)
n) Vermessung, Abrechnung und Liquidation der 
unter Buchstabe m) genannten zivilen Bauten 
(Artikel 16 des Königlichen Erlasses Nr. 274/1929)

o) Maßnahme, Buchführung und Abrechnung der 
oben genannten ländlichen Bauarbeiten (Artikel 16 
des Königlichen Erlasses Nr. 274/1929)
p) Experten- und Schlichtungsfunktionen in Bezug 
auf die oben genannten Befugnisse (Artikel 16, 
Königlicher Erlass Nr. 274/1929)
q) Aufgaben des Gemeindefachmanns für 
gewöhnliche technische Funktionen in Gemeinden 
mit bis zu zehntausend Einwohnern, mit 
Ausnahme von wichtigen öffentlichen 
Bauvorhaben oder der Lösung größerer 
technischer Probleme (Art. 16, R.D. n. 274/1929)

+ Schätzung von rustikalem Land und Land für 
Enteignungszwecke (Art. 18, Königlicher Erlass Nr. 
274/1929)
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+ Kostenvoranschlag für die Einrichtung und 
Abschaffung der ländlichen Dienstbarkeiten (Art. 
18, R.D. n. 274/1929)
+ Schätzung der Schäden jeglicher Art, die an den 
Gebäuden entstanden sind (Art. 18, R.D. Nr. 
274/1929)
+ Die Ausführung der Arbeiten muss, wenn 
möglich, von einem im Register eingetragenen 
Ingenieur oder Architekten geleitet werden (Art. 3, 
R.D. n. 2229/1939).

+ Bescheinigung über die Abnahme der Arbeiten 
nach Fertigstellung der Rohbauarbeiten (Art. 3, 
R.D. n. 2229/1939)
Art. 93 - Reklamation von Arbeiten und 
Präsentation von Bauprojekten in seismischen 
Gebieten (Gesetz Nr. 64 von 1974, Art. 17 und 19; 
D.P.R. n. 380/2001)
1. In den in Artikel 83 genannten 
erdbebengefährdeten Gebieten muss jeder, der 
Bau-, Reparatur- und Erhebungsarbeiten 
durchführen will, dies der einzigen Anlaufstelle 
schriftlich mitteilen, die eine Kopie an das 
zuständige technische Büro in der Region 
weiterleitet, unter Angabe seines Wohnsitzes, des 
Namens und des Wohnsitzes des Planers, des 
Bauleiters und des Bauunternehmers.
2. Das Projekt muss dem Antrag in zweifacher 
Ausfertigung beigefügt und ordnungsgemäß von 
einem registrierten Ingenieur, Architekten, 
Vermessungsingenieur oder Bausachverständigen 
im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse sowie vom 
Bauleiter unterzeichnet werden.
3. Der Mindestinhalt des Projekts wird von dem 
zuständigen technischen Büro in der Region 
festgelegt. In jedem Fall muss das Projekt in 
Bezug auf Plan, Pläne, Höhenpläne, Ansichten 
und Schnitte erschöpfend sein und einen 
technischen Bericht, die Akte mit den 
Berechnungen der tragenden Strukturen, sowohl 
im Fundament als auch im Aufriss, und 
Zeichnungen der Ausführungsdetails der 
Strukturen enthalten.
4. Dem Projekt muss auch ein Bericht über das 
Fundament beigefügt werden, in dem die bei der 
Wahl des Fundamenttyps angewandten Kriterien, 
die getroffenen Annahmen und die Berechnungen 
für den Boden-Boden-Komplex erläutert werden 
müssen.

X
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Zivilbau)
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